
 

 
 

Informationen zu Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
Nach der Abwassersatzung sind Anträge und Genehmigungen erforderlich für 
- den Neubau von Grundstücksentwässerungsanlagen 
- die Erweiterung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
- die Veränderungen an Grundstücksentwässerungsanlagen 
- die Verlegung von Hausanschlüssen 

und deren Benutzung. 
 
 
Für Genehmigungen und Abnahmen werden Gebühren nach der Verwaltungskostensatzung fällig. 
Die Kosten für die Verlegung von Hausanschlüssen werden:  

- in Wolfsburg nach der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung Wolfsburg 
- in Königslutter am Elm nach der Abwasserbeitragssatzung Stadt Königslutter 
- im Boldecker Land nach der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung SG Boldecker Land 

 in Rechnung gestellt. 
 
Mit sämtlichen Bauarbeiten darf erst nach Erteilung der entsprechenden Genehmigung begonnen 
werden.  
 
Hausanschlüsse werden durch die WEB erstellt und im Regelfall ein bis zwei Meter auf das 
Grundstück gelegt. Möchte statt der WEB der Grundstückseigentümer den Hausanschluss bauen, so 
ist mit der WEB vorab ein Bauvertrag zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation zu schließen. 
Erstanschlüsse in den Entsorgungsgebieten Wolfsburg und Königslutter am Elm werden aus-
schließlich durch die WEB gebaut. 
 
Bei Baumaßnahmen nach dem Genehmigungsverfahren werden Abnahmen durchgeführt. 
 
Wer die Vorschriften zur Genehmigung, Herstellung, Abnahme und Inbetriebnahme der Grundstücks-
entwässerungsanlagen vorsätzlich oder fahrlässig missachtet, kann nach der Abwasser-
beseitigungssatzung mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 € belegt werden.  
 
Telefonnummern und Adressen zur Informationsbeschaffung 

  

Wolfsburger Entwässerungsbetriebe  

Grundstücksentwässerung,  : (0 53 61) 28-12 50 

Verwaltungsservice und Vergaben : (0 53 61) 28-12 49 

Bürgerbüro  
Goethestraße 57 

@: grundstuecksentwaesserung@web.wolfsburg.de 

  

38440 Wolfsburg 
 

 

 
Sprechzeiten 

Montag bis Donnerstag 08.30 - 16.30 Uhr 
Freitag 08.30 - 12.30 Uhr 

 
Internet 

http://www.wolfsburg.de 
Im Downloadbereich können Sie die oben genannten Formulare herunterladen. 

 


